
Was wird aus unseren Kindern?
Dies ist wohl die schwierigste Fra-
ge, die sich verantwortungsbe-
wusste Eltern stellen müssen, die
ihren gemeinsamen Lebensweg
beenden wollen. Was darf man,
was müsste oder was sollte man
tun, um Kindern auch nach der
Trennung der Eltern eine zufriede-
ne Kindheit, die sich zum großen
Teil aus ihren sozialen Kontakten
ergibt, zu ermöglichen? Großeltern,
Geschwister, Stiefeltern, frühere Le-
benspartner der Eltern, jeder, der
den Nachweis erbringen kann, dass
in der Vergangenheit eine enge
Bindung bestanden hat, haben ge-

Umgangsrecht – nicht nur für Kindeseltern!

mäß § 1685 BGB ein Umgangsrecht
dann, wenn es dem Wohle des Kin-
des dient.
Hierbei haben Großeltern und Ge-
schwister schon aufgrund des Le-
benslaufes die Stellung einer Be-
zugsperson. Das Gesetz geht da-
von aus, dass der Aufbau einer zwi-
schenmenschlichen Beziehung zu
den Großeltern regelmäßig im In-
teresse des Kindes liegt. Schon
aufgrund des Verwandtschaftsver-
hältnisses steht den Großeltern ein
eigenes Umgangsrecht zu. Das
Umgangsrecht muss allerdings
dem Wohl des Kindes dienen, dies
muss in jedem Einzelfall positiv
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Ihr Recht
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pflichtet war, Schadensersatzan-
sprüche zu erfüllen. (Bundesar-
beitsgericht, Urteil vom 14.12.2010
– 9 AZR 631/09).

Rechtsanwalt Günther Dingeldein,
Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Dingeldein – Rechtsanwälte,
Bickenbach, Gernsheim, Darmstadt
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Man fühlt sich als Verbraucher der
stetigen Beitragssteigerung in der
privaten Krankenversicherung hilf-
los ausgeliefert.Teilweise steigen die
Beiträge jährlich im zweistelligen
Prozentbereich an. Gerade ältere
Versicherte könnten an diesem Um-
stand schier verzweifeln, da von der
Rente kaum noch etwas übrig
bleibt.
Anfragen werden denVersicherten in
der Regel mit dem Vorschlag einer
höheren Selbstbeteiligung oder ei-
nem Tarif mit geringerem Leistungs-
umfang beantwortet. Bei diesen Al-
ternativen ist jedoch äußerste Vor-
sicht geboten, da diese Maßnahmen
später nur noch nach einer entspre-
chenden Gesundheitsprüfung rück-
gängig gemacht werden können.
Der Wechsel zu einem anderen An-
bieter ist meist auch nicht zu emp-
fehlen. Wer sich vor 2009 für den
„Prämium-Schutz“ eines Versicherers
entschieden hat, kann seine Alters-
rückstellungen beim Wechsel zu ei-
nem anderen Anbieter nicht mitneh-
men. Man würde daher sehr viel Geld
verlieren. Darüber hinaus wird vorab
eine Gesundheitsprüfung durchge-
führt, so dass der Wechsel für viele

Tarifwechsel in der privaten
Krankenversicherung
Wie Sie sich gegen die massiven Beitragssteigerungen wehren können!

er an den Tag legen muss, um auf
diesem Weg weiter zu kommen.
Man muss damit rechnen, dass man
zunächst von seinem Vertragspart-
ner mit Tarifangeboten inklusive
Risikozuschlägen hingehalten wird,
wobei die angebotenen Tarife sogar
teurer als der aktuelle Tarif sind.
Man sollte bei seinem Versicherer
konkret nach einem schriftlichen
Angebot für einen Tarifwechsel
gem. § 204 VVG fragen und hierfür
eine angemessene Frist setzen. Nur
dann hat man die Möglichkeit, dass
man bei nahezu identischen Leis-
tungen wie früher einen wesentlich
geringeren Beitrag zahlt. Es emp-
fiehlt sich auch der Zusatz, dass bei
nicht Vorhandensein eines leis-
tungsgleichen Tarifs auch ein Ange-
bot unter Ausschluss der Mehrleis-
tungen unterbreitet werden soll. So-
fern sich Verschlechterungen in
dem neuen Tarif ergeben, so sollte
man explizit eine schriftliche Infor-
mation und Erläuterung fordern mit
dem Hinweis, dass ein Interesse an
einer Prämiensenkung besteht und
daher ernsthaft ein solcher Tarif-
wechsel in Erwägung gezogen wird.
Die Versicherungsbranche tut sich
selbstredend schwer, derartigen An-
fragen zu entsprechen, da man sich
vor einer Massenflucht aus den teu-
ren Tarifen fürchtet. Mittelfristig wä-
ren in den noch günstigen Tarifen
wohl auch erhebliche Beitragsstei-
gerungen zu verzeichnen. Aller-
dings ist für viele Versicherte der
Weg über § 204 VVG der deutlich
attraktivere, als weiterhin die schnell
steigenden Beiträge zu ertragen.
Um den Versicherungsschutz zu op-
timieren, die Beiträge zu senken
oder diese bei vergleichbaren Leis-
tungen zu stabilisieren, sollte man
den Weg zu einem erfahrenen
Rechtsanwalt nicht scheuen. Dieser
kann entweder selbst ein Angebot
für sie bei Ihrem Versicherer einho-
len, um mit Ihnen dann Vor- und
etwaige Nachteile zu besprechen
oder ein Ihnen bereits vorliegendes
Angebot umfassend überprüfen.

Rechtsanwalt Carsten Jakob,
Partner in der Sozietät
Wellmann & Kollegen
Rechtsanwälte III

Versicherte ohnehin nicht in Betracht
kommt. Wenn der Antrag nicht ganz
abgelehnt wird, kommt es oft zu Leis-
tungsausschlüssen oder erheblichen
Risikozuschlägen.
Es gibt jedoch eine andere – rechtli-
che – Möglichkeit, der Kostenmisere
zu entgehen. Gegebenenfalls kann §
204 VVG (Versicherungsvertragsge-
setz) dem Versicherten weiter helfen.
Nach dieser Norm hat jederVersiche-
rungsnehmer einer privaten Kran-
kenversicherung das Recht, in einen
anderen Tarif seines Versicherers zu
wechseln, der im Zweifel umfassen-
dere Leistungen bietet, dabei jedoch
günstiger ist. Sollte der Versicherte
Vorerkrankungen haben, kann er zu-
sätzliche Leistungen ausschließen
und damit einen Risikozuschlag ver-
meiden. Vereinfachter ausgedrückt
bedeutet das, dass man genauso gut
versichert sein kann, jedoch für einen
niedrigeren Beitrag.
Der Wechsel bei seinem Anbieter in
einen günstigeren Tarif – inklusive
des potentiellen Ausschlusses von
Mehrleistungen – stellt eine wirklich
Alternative dar, um der Beitragsmi-
sere zu entkommen. Die Erfahrung
zeigt jedoch, dass man viel Ausdau-

Recht anzusehen ist, ist unbedingt
der Erziehungsvorrang des Sorge-
berechtigten zu respektieren.
Völlig auszuschließen ist das Um-
gangsrecht bei Zerwürfnissen zwi-
schen den Sorgeberechtigten und
Großeltern bzw. anderer Bezugs-
personen. Ein durch Streitigkeiten
verursachter negativer Einfluss auf
die Entwicklung des Kindes ist un-
ter allen Umständen zu vermeiden.
Für Stiefeltern, ehemalige Pflege-
personen, die leibliche Mutter, die
ihr Kind zur Adoption freigegeben
hat und auch dem biologischen Va-
ter muss dagegen ein äußerliches
Indiz für die Eigenschaft als Bezugs-
person vorliegen. Es bedarf des
Nachweises, dass in der Vergan-
genheit eine soziale Gemeinschaft
bestanden hat, in der die Bezugs-
person eine längere Zeit tatsächlich
Verantwortung für das Kind trägt
oder getragen hat. Hiervon ist bei-
spielsweise auszugehen, wenn das
Kind und die Person längere Zeit in
häuslicher Gemeinschaft miteinan-
der gelebt haben.
Trennung und Scheidung der El-
tern sind eine starke Belastung für
Kinder. Es hilft dem Kind, wenn Um-
gangsrechte Dritter, zu denen lie-
bevolle Beziehungen bestehen,
fortbestehen.

Karen Petroschka
Rechtsanwältin und
Fachanwältin für Familienrecht III

festgestellt werden. Zur Feststel-
lung, ob die Ausübung des Um-
gangsrechts mit dem Kindeswohl
vereinbar ist, müssen alle Lebens-
aspekte des Kindes betrachtet
werden, wobei seine Bindungen
an andere Personen zu berück-
sichtigen sind.
Eine gewachsene, liebevoll gestal-
tete Beziehung z. B. zu den Groß-
eltern darf auf keinen Fall durch ein
Verbot des Umganges gestört wer-
den. Sollten jedoch durch ein Span-
nungsverhältnis zwischen den Be-
zugspersonen und Sorgeberech-
tigten Loyalitätskonflikte entste-
hen, muss sorgfältig geprüft wer-
den, inwieweit das Kind durch Strei-
tigkeiten belastet und in seiner
emotionalen Entwicklung ge-
hemmt wird.
Sofern in der Vergangenheit gute
und intensive Kontakte zwischen
Großeltern und Enkel bestanden,
ist ein Abbruch der Kontakte für das
Kind schmerzlich und dem Kindes-
wohl nicht förderlich. Hat dagegen
nur eine lose Bindung bestanden,
kommt die Ausübung des Um-
gangsrechts nur dann in Betracht,
wenn es der Entwicklung des Kin-
des förderlich ist.
Unbeachtlich ist in diesen Fällen,
wer das Spannungsverhältnis ver-
ursacht hat. Da zudem das Um-
gangsrecht der Großeltern, ebenso
anderer Bezugspersonen, als ein
treuhänderisch und dienendes

Darf der Arbeitnehmer den ihm
überlassenen Dienstwagen auch
privat nutzen, stellt dies einen geld-
werten Vorteil und Sachbezug dar.
Der Arbeitnehmer kann in der Re-
gel Nutzungsausfallentschädigung
in Höhe der steuerlichen Bewer-
tung der privaten Nutzungsmög-
lichkeit verlangen, wenn der Ar-
beitgeber ihm den Dienstwagen
vertragswidrig entzieht.
Folgender Fall war von den Arbeits-
gerichten zu entscheiden: Der Ar-
beitnehmer ist bei dem Arbeitge-
ber als Bauleiter beschäftigt und
ihm wurde ein Dienstwagen „auch
zur privaten Nutzung“ zur Verfü-
gung gestellt. Er war in der Zeit

Arbeitgeberfreundliche Rechtsprechung
zur KFZ-Überlassung

war ohne Erfolg. Die Gebrauchs-
überlassung eines Dienstwagens
zur privaten Nutzung sei zusätzli-
che Gegenleistung für die geschul-
dete Arbeitsleistung. Sie sei steuer-
und abgabenpflichtiger Teil des ge-
schuldeten Arbeitsentgeltes und
damit Teil der Arbeitsvergütung.
Damit sei sie regelmäßig nur so lan-
ge geschuldet, so das BAG, wie der
Arbeitgeber überhaupt Arbeitsent-
gelt schuldet. Das sei für Zeiten der
Arbeitsunfähigkeit, für die keine
Entgeltfortzahlung mehr besteht,
gerade nicht der Fall. Der Arbeitge-
ber durfte vom Arbeitnehmer den
Dienstwagen für die fragliche Zeit
zurückverlangen, ohne dass er ver-

vom 03.03.2008 bis einschließlich
14.12.2008 arbeitsunfähig erkrankt.
Sein Entgeltfortzahlungsanspruch
endete am 13.04.2008. Auf Verlan-
gen des Arbeitgebers gab der Ar-
beitnehmer den Dienstwagen am
13.11.2008 zurück. Er erhielt den
Dienstwagen von dem Arbeitgeber
erst nach Wiederaufnahme der Ar-
beit am 18.12.2008. Ab diesem Zeit-
punkt konnte er den Dienstwagen
wieder privat nutzen. Der Arbeit-
nehmer verlangte Nutzungsausfall-
entschädigung für die Zeit vom
13.11. bis 15.12.2008. Das Arbeits-
gericht und das Landesarbeitsge-
richt haben die Klage abgewiesen.
Die Revision des Arbeitnehmers


